
: I II/SN- miME' 
] I 

. � DER NIEDERÖSTERREICHISCHEN LANDESREGIERUNG, LANDESAMTSDIREKTION 

1014 Wien, Herrengasse 11-13 

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, 1014 
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Betrifft 
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Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz. Novelle; Stellungnahme 

Die Nö Landesregierung beehrt sich zum Entwurf eines Bundesge­

setzes. mit dem das Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz geändert 

werden soll, wie folgt Stellung zu nehmen: 

I. Da die gegenständliche Novelle vor dem 1. Jänner 1987 in Kraft 

treten wird (vgl. die Regelung des Art. 11 Abs. 3 der geplan­

ten Novelle), sollte auch hinsichtlich Art. I Z. 2 des Ent­

wurfes sichergestellt werden, daß diese Bestimmung erst mit 

dem Inkrafttreten des Arbeits- und Sozialgerichtsgesetzes in 

Geltung gesetzt wird. 

2. Die im Art. I Z. 9a (§ 13a Abs. 2) gewählte Formulierung 

"dieser Von-Hundert-Satz ist durch Verordnung des Bundes-

ministers für so�iale Verwaltung neu festzusetzen, " 

dürfte verfassungsrechtlich nicht unbedenklich sein, da die 

Abänderung einer gesetzlichen Bestimmung durch eine Verordnung 

normiert wird. Es sollten Kl�iterien für eine "Anpassung" ge-

schaffen werden. 

Dem Präsidium des Nationalrates werden u.e. 25 Ausfertigungen 

dleser Stellungnahme übermittelt. 

Nö Landesregierung 

L 1J d \.J i ::, 

Landeshauptmann 
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1. An das Präsidium des Nationalrates (25-fach) 

2. an alle vom Lande NIederösterreich entsendeten Mitglieder 

des Bund esrat es 

3. an alle Ämter der Landes reg jerungen 

(zu Handen des Herrn Land esamtsdirektors ) 

4. an die Verbindungsstelle der Bundesländer 

zur gefälligen Kenntnisnahme 

FUr die Richtigkei t 

der Ausfertigung 

NÖ Landesregierung 

L u d w i g 

Landeshauptmann 
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